
  
 

 
Stand 22.8.2020  

  

Besondere Hinweise für Schülerinnen und Schüler zur Schul- und 

Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021 

in einfacher Sprache 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in dem Brief „Allgemeine Hinweise zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2020/2021 

in einfacher Sprache“ haben Sie Informationen bekommen, wie der Unterricht im Schuljahr 

2020/21 laufen kann. 

Jetzt möchte ich über die wichtigsten Regeln informieren. Diese Regeln brauchen wir, damit der 

Unterricht in der Schule stattfinden kann. Wir alle müssen uns an die Regeln halten, damit der 

Unterricht in der Schule funktioniert und die Schule nicht wieder geschlossen wird. Manchmal ist 

es schwierig mit den vielen Regeln und es kann passieren, dass man einen Fehler macht. Dann ist 

es wichtig, dass wir über die Regeln sprechen und auch die anderen Personen an die Regeln 

erinnern. 

Deshalb bitte ich Sie: 

 Halten Sie sich an die Regeln.  

 Lesen Sie die Informationen im Messenger.  

 Beachten Sie die Schilder in der Schule.  

 Befolgen Sie die Anweisungen des Schulpersonals. 

 Wenn Sie sehen, dass jemand sich nicht an die Regeln hält, sprechen Sie mit dieser Person 

und erinnert Sie an die Corona- Regeln. 

Auf der nächsten Seite finden Sie die wichtigsten Regeln für den gemeinsamen Unterricht in der 

Schule. Bitte die Regeln sehr genau lesen und darüber auch mit Ihren Eltern oder Betreuern 

sprechen. Bei Fragen sprechen Sie mit Ihrer Klassenlehrerin oder Ihrem Klassenlehrer. 

Ich wünsche für das Schuljahr 2020/2021 einen guten Start und viel Erfolg.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rainer Wiemann  
Schulleiter 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIONEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSORGANISATION IM SCHULJAHR 20/21 

-Regeln- 

1. Wer kann ab dem 27.8. am Unterricht teilnehmen? 

Es können alle Schülerinnen und Schüler ab dem 27.8. wieder zur Schule kommen. Es ist aber 

möglich, dass der Unterricht in den ersten Tagen teilweise nicht stattfindet oder als Lernen zu 

Hause. 

2. Wer darf die Schule nicht besuchen? 

Nicht zur Schule kommen dürfen Personen,  

 die einen positiven Corona- Test haben, 

 die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person hatten, die Corona hat, 

 für die das Gesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet hat, 

 die nach dem 12. August aus einem Corona- Risikogebiet zurückgekommen sind und 

danach keinen Corona-Test gemacht haben, 

(Bitte unter Nr. 5 lesen, was am ersten Schultag zu beachten ist!) 

 die Corona- Symptome haben, z. B. eine erhöhte Temperatur oder Fieber, Halsschmerzen, 

Husten, Einschränkungen des Geschmacks- oder Geruchsempfindens oder Kurzatmigkeit, 

 die krank sind. 

Wenn Sie krank sind und es Ihnen nicht gut geht, gehen Sie bitte zu Ihrem Arzt oder rufen Sie den 

ärztlichen Notdienst (Tel. 116 117) an. Bitte rufen Sie erst den Arzt an und gehen Sie nicht direkt 

dorthin, damit Sie andere Personen nicht anstecken. 

3. Wann darf ich nach einem Schulbesuchsverbot in die Schule zurückkehren? 

 Wenn Sie Corona hatten oder in Quarantäne waren, fragen Sie bitte das Gesundheitsamt, 

wann Sie wieder in die Schule gehen können. 

 Wenn Sie krank waren, können Sie wieder zur Schule kommen, wenn Sie 48 Stunden 

gesund sind. Sie müssen also warten, bis Sie 48 Stunden kein Fieber, kein Husten, keine 

Schmerzen und keine anderen Krankheitszeichen mehr haben.  

 Wenn Sie sehr krank waren (zum Beispiel Fieber über 38,5°C oder starker Husten), muss 

ein Arzt entscheiden, ob Sie einen Corona- Test machen müssen und wann Sie wieder zur 

Schule können. 



4. Kann ich mich vom Präsenzunterricht (= Unterricht in der Schule) befreien lassen? 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen zum Unterricht in die Schule kommen. 

Wenn Ihr Arzt sagt, dass Corona für Sie besonders gefährlich ist und Sie deshalb besser nicht in die 

Schule gehen, brauchen Sie ein Attest vom Arzt. Geben Sie das Attest und einen Antrag Ihrer 

Klassenlehrerin oder Ihrem Klassenlehrer. 

Wenn Sie den Unterricht nicht in der Schule mitmachen, müssen Sie zu Hause lernen. 

5. Was muss ich am ersten Schultag beachten? 

Informieren Sie sich vor dem ersten Schultag auf der Internetseite der Schule noch einmal über 

die Regeln für Ihre Klasse. Kommen Sie pünktlich, nicht zu spät, aber auch nicht viel zu früh. 

Sie müssen an Ihrem ersten Schultag das Formular „Schüler-Elternerklärung“ mitbringen. Dieses 

Formular und eine Erklärung zu diesem Formular (Hinweise Schüler-Elternerklärung) finden Sie 

auf der Internetseite der Schule. Das Formular müssen Sie vorher ausfüllen und unterschreiben. 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern müssen auch die Eltern unterschreiben.  

In der Schule halten Sie einen Abstand von 1,5 m zu allen Personen und warten Sie auf weitere 

Informationen von den Lehrerinnen und Lehrern. 

Bitte tragen Sie am ersten Tag eine Mund- Nasen- Bedeckung (= Maske). Nehmen Sie die Maske 

nur ab, wenn Ihr Lehrer oder Ihre Lehrerin es Ihnen erlauben. 

6. Muss ich mich an die Abstandregeln halten? 

Halten Sie möglichst immer 1,5m Abstand (oder mehr) zu anderen Personen. In der Klasse oder in 

der Pause, wenn Sie nur mit Schülern und Schülerinnen aus Ihrer Klasse zusammen sind, müssen 

Sie nicht 1,5m Abstand halten. 

7. Muss ich in der Schule eine Mund- Nasen- Bedeckung (=Maske) tragen? 

In der Schule müssen Sie eine Maske tragen. Die Maske müssen Sie auch im Bus oder Zug tragen 

und am Bahnhof oder der Bushaltestelle.  

Im Unterricht, wenn alle Personen an ihrem Platz sitzen, müssen Sie keine Maske tragen. 

  



8. Findet der Unterricht nach Plan statt? 

Der Unterricht findet nach Stundenplan statt. Informationen zu Ihrem Stundenplan finden Sie über 

Ihre Stundenplan- App oder auf der Internetseite der Schule. 

Damit die Klassen auch in den Pausen genug Abstand haben, fangen nicht alle Klassen zur gleichen 

Zeit an.  

Die erste Stunde wird deshalb im neuen Schuljahr für einen Teil der Klassen um 7:50 Uhr und für 

den anderen Teil der Klassen um 8:15 Uhr beginnen.  

Die Information, welche Pausen- und Unterrichtszeiten Sie haben, bekommen Sie kurz bevor das 

Schuljahr anfängt. 

9. Welche Hygieneregeln sind zu beachten? 

 Händewaschen! 
An den Waschbecken sehen Sie Bilder, wie man sich richtig die Hände wäscht. 

 Abstand halten! 

 Klassenräume regelmäßig lüften! 

 Auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung (= Maske) tragen!  

 Bitte geben Sie Lebensmittel (=Essen) nicht an andere Personen weiter! 

 Geben Sie Ihre Sachen (z.B. Stifte) nicht an andere Personen weiter! 

10. Gibt es besondere Regeln für den Sportunterricht? 

Diese Informationen bekommen Sie im Sportunterricht. 

11. Wo kann ich mich vor und nach dem Unterricht aufhalten? 

Kommen Sie bitte genau pünktlich zu Ihrem Unterricht, also nicht zu spät und nicht viel zu früh. 

Nach dem Unterricht verlassen Sie bitte sofort das Schulgelände. 

12. Wo kann ich mich in den Pausen aufhalten? 

Jede Gruppe bekommt einen Aufenthaltsbereich für die Pause. Bitte bleiben Sie in der Pause nur 

in diesem Aufenthaltsbereich. Die Information, wo Ihr Aufenthaltsbereich ist, bekommen Sie von 

den Klassenlehrerinnen / Klassenlehrern. 

Sie können den Aufenthaltsbereich nur verlassen, um in die Cafeteria oder zur Toilette zu gehen. 

Tragen Sie dann eine Maske und halten Sie 1,5m Abstand. 



Werfen Sie Ihren Müll nur in die Mülleimer. Wenn Sie Ihren Müll auf den Boden werfen, müssen 

Sie am Nachmittag beim Sauber machen helfen. 

13. Gibt es Regeln zum Verhalten in Fluren und Treppenhäusern? 

Der Aufenthalt in den Fluren und Treppenhäusern ist verboten. Gehen Sie hintereinander, tragen 

Sie eine Maske und halten Sie 1,5m Abstand zu anderen Personen. 

Gehen Sie nur die erlaubten Laufwege. Wenn Sie warten müssen, halten Sie auch 1,5 m Abstand! 

14. Was ist bei schlechtem Wetter zu beachten? 

Sie müssen auch bei schlechtem Wetter in den Pausen nach draußen gehen. Bringen Sie also 

immer eine Jacke und einen Regenschirm mit in die Schule, damit Sie auch wenn es kalt ist oder 

regnet rausgehen können. 

15. Gilt für den Schulbesuch das allgemeine Kontaktverbot? 

Auf dem Schulweg gelten die Regeln der Niedersächsischen Corona- Verordnung. Außerhalb des 

Schulgeländes dürfen derzeit maximal 10 Personen oder Personen aus einem Haushalt mit 

Personen eines anderen Haushalts zusammen sein. Zu anderen Personen ist ein Abstand von 1,5 

m zu halten. 

16. Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? 

Wenn Sie sich mit Absicht nicht an die Regeln halten, können Sie vom Unterricht ausgeschlossen 

werden und ein Aufenthaltsverbot für das Schulgelände bekommen. 

Außerdem kann es Bußgelder (= Strafen) geben, die man bezahlen muss. 

17. Welche technische Ausrüstung brauche ich? 

Sie bekommen Informationen über den Messenger und es kann auch Unterricht zu Hause geben. 

Dafür brauchen Sie: 

 ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Notebook oder ein PC mit Webcam und Mikrofon 

 Internet über WLAN oder das mobile Datennetz 

Die Schule informiert Sie in den ersten Schulwochen, welche Technik Sie brauchen und welche 

Möglichkeiten es gibt Geräte, zu kaufen oder zu leihen. 


